
 

KV-Abschluss 2025 
 

→ Erhöhung der Mindestlöhne um 2,65% 
 

→ Erhöhung der Mindestgehälter in den VwGr I bis III, sowie 
in der Meistergruppe MI um 2,65%. Die Mindestgehälter der 
Verwendungsgruppen IV, IVa sowie MII und MIII um  
€ 113,00. Die Mindestgehälter der VwGr V bis VI um den 
Fixbetrag iHv € 60,00 

 

→ Erhöhung der IST-Löhne und -Gehälter um 2,65%, mind. 
um € 80,00, max. jedoch um € 113,00 

 

→ Erhöhung der Lehrlingseinkommen, Schicht- und 

Nachtarbeitszulagen um 2,65 % 
 

→ Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und 

Messegelder um 2,0 %    
 

→ Erhöhung des steuerfreien Kilometergeldes auf € 0,50  

für 30.000km / Jahr 

Geltungstermin: 1. Mai 2025 

Laufzeit: 12 Monate 


